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31. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Landes- und Landschaftsplanung 
Abteilung Landes- und Stadtentwicklung 
Vom: 15.09.2008 
 
Die Stellungnahme bezieht sich in der Betreffzeile sowohl auf die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wie auch zum Bebauungsplan Nr. 70A. Die 
nachfolgenden Anregungen betreffen jedoch nur den Bebauungsplan, vgl. 
Abwägungsvorschläge zum Bebauungsplan Nr. 70A. 
 
Vorbemerkung: 
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist im Rahmen der gesetzlich vorge-
schriebenen Beteiligung von Nachbargemeinden um die Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten worden. Ziel dieser Beteiligung ist gem. § 2 Abs. 2 
BauGB, das „die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzu-
stimmen sind. Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele 
der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ih-
re zentralen Versorgungbereiche berufen“. 
Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt kommt jedoch dieser Aufgabe 
leider nicht nach. Auch wenn in der Betreffzeile „Bauleitplanabstimmung ge-
mäß BauGB sowie im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung“ genannt 
werden, sind die o.g. Bedingungen der Beteiligung nicht erfüllt. Weder wur-
den Hamburger Bauleitpläne aufgezeigt, durch deren Festsetzungen und 
Bestimmungen sich ggfs. bauleitplanerische Konfliktsituationen mit den Fest-
legungen des Bebauungsplans Nr. 70A ergeben könnten, noch wurden ir-
gendwelche Aspekte aufgeführt, aus denen erkennbar sein könnte, dass 
landesplanerische zugewiesene Funktionen Hamburgs beeinträchtigt werden 
könnten. Darüber hinaus wurden ebenfalls die grundsätzlichen Aussagen auf 
landesplanerischer Ebene (insbesondere die Festlegungen und Ziele des 
Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum I) für 
den Plangeltungsbereich weder genannt noch für die grundsätzlichen Aus-
sagen der Stellungnahme berücksichtigt. 
Bei der Bewertung der Stellungnahme ist deutlich erkennbar, dass die Freie 
und Hansestadt Hamburg hier ausschließlich Interessen der Verwertungs-
maximierung als Grundeigentümer und Verpächter, vertreten durch die Be-
hörde für Wirtschaft und Arbeit, darstellt. Und leider nicht ihre Interessen als 
Nachbargemeinde. Entsprechend wird bedauert, dass deshalb auch keine  
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stadtplanerischen, raumordnerischen und stadtentwicklungsplanerischen 
Aspekte in die Stellungnahme eingeflossen sind. 
 
a) Kenntnisnahme der Situation der Eigentumsverhältnisse sowie der kurz 

bevorstehenden Grundstücksverkäufe. 
b) Grundlage der Festsetzungen im Bereich des Demeterhofs, und hier vor 

allem für den „Außenbereich“ zwischen der Hofanlage und der Stadt-
grenze Hamburgs, sind die Aussagen und Ziele der übergeordneten 
Planungen. Die Darstellungen des Regionalplans und des Landschafts-
rahmenplans sowie des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg sehen 
hier insbesondere einen regionalen Grünzug vor, die Flächen sollen im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung extensiviert werden. Über-
geordnetes stadtentwicklungsplanerisches Ziel ist hier, diese Bereiche 
von baulichen Anlagen freizuhalten und dies auch planungsrechtlich zu 
sichern, um ein weiteres Zusammenwachsen von Siedlungsflächen und 
baulich genutzten Bereichen zwischen Ahrensburg und Hamburg zu 
verhindern. Die Festsetzungen im baulichen Hofbereich selbst wurden 
mehrmals mit dem Pächter und Betreiber abgestimmt. Hier wurden nicht 
untergeordnete oder geringe Entwicklungsmöglichkeiten festgelegt, son-
dern unter Berücksichtigung der o.g. Ziele, das noch verträgliche „mach-
bare“ an weiterer baulicher Entwicklung. 

c) Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes und somit auch im 
Bereich des Demeterhofes wurden keine Baulinien festgesetzt, sondern 
ausschließlich Baugrenzen. Baugrenzen definieren nach BauGB und 
BauNVO die so genannten „überbaubaren Grundstücksflächen“ – 
Hauptnutzungen und deren baulichen Anlagen sind zwingend innerhalb 
dieser überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Nebennutzungen 
und deren baulichen Anlagen, so genannte Nebenanlagen können auch 
im sonstigen Baugebiet errichtet werden, soweit der Bebauungsplan 
nichts anderes festsetzt. Der wesentliche bauliche Bestand ist durch die 
Festsetzungen von überbaubaren Grundstücksflächen gesichert. Die In-
tegration aller baulichen Anlagen, also auch der Nebenanlagen ist nicht 
notwendig, da diese eben auch außerhalb der Baugrenzen zulässig 
sind. Dies schreibt der Bebauungsplan auch textlich fest. Der Anregung 
wird nicht gefolgt. Auch das angesprochene Kraftstofflager ist eine typi-
sche Nebenanlage und bedarf nicht der Sicherung durch eine festge-
setzte Baugrenze. Auch das südöstlich gelegene MD/2 – Bereich im di-
rekten Übergang zum Gutspark und der direkten Nähe zum Gutshaus 
wird aus Gründen des Umgebungsschutzes für die angrenzenden  
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 Kulturdenkmäler nicht mit Baugrenzen (bzw. überbaubaren Grund-
stücksflächen) überlagert. Nebenanlagen sind hier, wie oben ausgeführt, 
jedoch zulässig. Der Anregung wird nicht gefolgt 

d) Auch bei der Anregung den südwestlich gelegenen MD/2 – Bereich bis 
zum angrenzenden Gewässer auszudehnen, wird nicht gefolgt. Hier wä-
re der Eingriff in die Ziele der übergeordneten Planungen (regionaler 
Grünzug) am markantesten. Das bisher festgesetzte MD-Gebiet als 
Baugebiet stellt in diesem Bereich die Obergrenze der möglichen Aus-
dehnung der funktionalen Hofflächen nach Südwesten dar und sind 
durchaus großzügig bemessen. Auch nach § 35 BauGB „Bauen im Au-
ßenbereich“ könnten hier keine Baugenehmigungen in Aussicht gestellt 
und erteilt werden, da öffentliche Belange dagegenstehen (insbesondere 
die Darstellungen des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg sowie die 
Darstellungen des Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans des 
Planungsraums 1). 

e) Der Bau von weiteren Mitarbeiterunterkünften, also eines weiteren 
Wohngebäudes, für die ein Bauantrag gestellt wurde, war dem beauft-
ragten Planungsbüro nicht bekannt. Das Wohngebäude wird entspre-
chend durch eine vergrößerte überbaubare Grundstücksfläche berück-
sichtigt. 

f) Die Regelungen für die bisherigen Flächen für Landwirtschaft mit dem 
Planeinschrieb -1- beinhalteten folgende Einschränkungen für die Errich-
tung von baulichen Anlagen: Innerhalb der Flächen für die Landwirt-
schaft mit dem Planeinschrieb -1- sind folgende bauliche Anlagen unzu-
lässig: 

• Land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Betriebsein-
richtungen 

• Sonstige bauliche Anlagen, die das Landschaftsbild beeinträchti-
gen können 

Die Festsetzung sollte wie folgt geändert werden:……..sind folgende 
bauliche Anlagen unzulässig: 

• Land- und forstwirtschaftliche Betriebseinrichtungen, gartenbauli-
che Betriebseinrichtungen und sonstige bauliche Anlagen, die die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege beein-
trächtigen und das Orts- und Landschaftsbild verunstalten. 

Im Übrigen ist, aufgrund der Stellungnahme des Kreises Stormarn vor-
gesehen, die Fläche für die Landwirtschaft mit dem Planeinschrieb -1- 
im Weiteren verfahren als private Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Grün- und Weideland“ festzusetzen. Der Anregung wird also  
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p) 

 

gefolgt, die Anlage und Errichtung von landwirtschaftlichen Wegen ist 
dann unter den o.g. neuen Voraussetzungen zulässig. 

g) Die Einschränkung und Begrenzung der Verkaufsfläche im MI/4-Gebiet 
nördlich des Bornkampswegs auf 200 m2, ist begründet in der Absicht, 
in kleinen Rahmen landwirtschaftliche Produkte an den Endverbraucher 
verkaufen zu können. Größere Verkaufseinrichtungen sind verbunden 
mit u.a. einem größeren Bedarf an Kundenstellplätzen und einem er-
höhten Verkehrsaufkommen. Insgesamt würde der Gesamtcharakter 
des angestrebten Mischgebietes als ökologisch – soziales Dorfprojekt 
verloren gehen, wenn der Einzelhandelsfunktion zu viel Bedeutung zu-
gemessen würde. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

h) siehe auch Abwägungsvorschlag unter Pkt. f). Der Anregung wird ge-
folgt, die Anlage und Errichtung von Weideunterkünften ist dann unter 
den o.g. neuen Voraussetzungen zulässig. 

i) Aufgrund der Stellungnahme des Kreises Stormarn ist vorgesehen, die 
Flächen für die Landwirtschaft mit dem Planeinschrieb -1- im Weiteren 
Verfahren als private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Grün- 
und Weideland“ festzusetzen. Der Anregung wird somit entsprochen. 

j) Die geforderte GRZ von 0,6 entspricht der nach BauNVO festgelegten 
Obergrenze der GRZ für Dorfgebiete. Da sich der Demeterhof jedoch ei-
nerseits in der Nähe zu einem landschaftlich sensiblen regionalen Grün-
zug und zum anderen im Mindestumgebungsschutz der Kulturdenkmäler 
der Parkanlage und des Gutshauses befindet, sollte die Obergrenze der 
GRZ nicht ausgeschöpft werden. Um der Anregung in Teilen zu entspre-
chen, wird vorgeschlagen die GRZ um 0,1 auf 0,5 zu erhöhen. 
Der Wunsch nach zulässigen zwei Vollgeschossen für den gesamten 
MD/2 – Bereich wird nicht entsprochen. Das bestehende zweigeschos-
sige historische Wohnhaus sowie das bereits beantragte neue zweige-
schossige Wohnhaus werden in ihrer Geschossigkeit planungsrechtlich 
gesichert. Sonstige Funktionsgebäude wie Ställe, Scheunen, Werkstät-
ten und auch die Verkaufseinrichtung u.a. benötigen nur ein Vollge-
schoss, der Wunsch auch für diese Gebäude zwei Vollgeschosse als 
Höchstmaß festzulegen ist nicht nachvollziehbar. Der Anregung wird 
nicht entsprochen. 

k) Da eine letztliche Überprüfung der hier getroffenen Festsetzungen bzgl. 
ihrer Auswirkungen auf Einschränkungen der Wirtschaftlichkeit der 
landwirtschaftlichen Nutzung auf städtebaulicher und planungsrechtli-
cher Ebene nur schwer oder gar nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, 
die zukünftigen Regelungen für diese Bereiche in weiteren Abstimmun-
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gen zwischen dem Fachdienst Planung und Umwelt der Stadt Ahrens-
burg, der unteren ggfs. auch der oberen Naturschutzbehörde, dem Be-
treiber des Demeterhofes, dem Grundeigentümer und Verpächter (Stadt 
Hamburg) und dem beauftragten Planungsbüro festzulegen. 

 
  l) Den Anregungen wird entsprochen. Das Gehrecht für die Öffentlichkeit 

auf dem Gelände der Parkanlage als wichtige fußläufige Verbindung 
von Nord nach Süd und im Weiteren bis zur U-Bahn-Haltestelle „Bu-
chenkamp“ genügt den Zielen, hier eine öffentliche Querungsmöglich-
keit zu sichern. Das Gehrecht im Bereich des Demeterhofes kann ent-
fallen. Die provisorische Kehre für die Schulbusfahrten wird planungs-
rechtlich berücksichtigt werden, für den angesprochenen Bereich wird 
eine Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ausgewie-
sen. Da hierzu jedoch keine eingemessenen Grundstücksgrenzen in der 
Katastergrundlage erkennbar sind, werden noch weitere Rücksprachen 
mit dem VHH durchgeführt werden. 

m) Kenntnisnahme, vgl. alle Abwägungsvorschläge zur Stellungnahme der 
Stadt Hamburg. 

n) Die angesprochenen Grundstücke im Bereich Dorfkoppel, westlich des 
Quartiers Allmende, sind bisher als Flächen für Wald festgesetzt wor-
den. Aufgrund der Stellungnahme der Forstbehörde Süd sind, obwohl 
ein höheres Maß an Altbaumbestand vorhanden ist, wichtige Vorausset-
zungen für die Festsetzung als Wald, insbesondere die vorhandenen 
Flächengrößen und –breiten, die zu klein bzw. zu schmal sind, nicht ge-
geben. Entsprechend der Anregung der Forstbehörde Süd wird dieser 
Bereich zukünftig als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Parkanlage Dorfkoppel“ festgesetzt. Das Gehrecht für die Allgemeinheit 
bleibt erhalten, da der vorhandene Weg als wichtige Ortsteilverbindung 
überörtliche Funktionen wahrnimmt. Im Übrigen soll dieser Weg nicht für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; er ist seit langer Zeit be-
reits öffentlich begehbar und nutzbar. 

o) Diese Anregung betrifft die südwestliche Gebäudereihe des Greels-
kamp. Aufgrund des historischen Charakters und der Ensemblewirkung 
des kleinen Quartiers wurden hier Regelungen zur Erhaltung gem. § 172 
BauGB getroffen. Eine weitere moderne Bebauung der nicht bebauten 
Flächen würde die Charakteristik und die o.g. historische Ensemblewir-
kung nachhaltig stören. Den Anregungen wird nicht gefolgt, da hier der 
Erhalt der städtebaulichen und stadträumlichen Qualitäten und den be-
langen des Orts- und Landschaftsbilds eindeutig der Vorrang vor dem 
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ökonomischen Verwertungsinteresse der Stadt Hamburg eingeräumt 
wird. 

p) Die Einschätzung der Stadt Hamburg zu den Regelungen bzgl. des an-
gesprochenen Wegs südlich des Fischteichs wird nicht geteilt. Gemäß 
dem Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB können Straßenver-
kehrsflächen festgesetzt werden, damit ist jedoch noch keine Festset-
zung getroffen, ob diese Erschließung öffentlich gewidmet werden soll 
oder in Privathand verbleibt. Darüber hinaus hat dieser Weg eine wichti-
ge fuß- und fahrradmäßige Verbindungsfunktion zwischen Wulfsdorf und 
Hamburg. Dies ist der Stadt Hamburg auch bekannt. Den Anregungen 
wird daher nicht entsprochen. 

 
Alle Abwägungsvorschläge, die planungsrechtliche Auswirkungen auf die 
vorbereitende Bauleitplanung haben (Entwicklungsgebot), gelten für die 34. 
FÄ sinngemäß. 
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34.  
Gemeinde Ammersbek 
Az.: 6160-102 
Vom: 19.09.2008 
 
Die Stellungnahme bezieht sich in der Betreffzeile sowohl auf die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wie auch zum Bebauungsplan Nr. 70A. Die 
Anregungen betreffen jedoch nur den Bebauungsplan, vgl. Abwägungsvor-
schläge zum Bebauungsplan Nr. 70A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den festgesetzten Mischgebieten, die einer neuen Nutzung zugeführt wer-
den sollen, sind erhebliche Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung 
des anfallenden Oberflächenwassers vorgesehen und wurde planungsrech-
tlich auch festgesetzt. 
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41.1 
Bürger / Bürgerin A 
Vom: 17.09.2008 
 
a) Die Regelungen für die bisherigen Flächen für Landwirtschaft mit dem 

Planeinschrieb -1- beinhalteten folgende Einschränkungen für die Errich-
tung von baulichen Anlagen: Innerhalb der Flächen für die Landwirt-
schaft mit dem Planeinschrieb -1- sind folgende bauliche Anlagen unzu-
lässig: 

• Land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Betriebsein-
richtungen 

• Sonstige bauliche Anlagen, die das Landschaftsbild beeinträchti-
gen können 

Die Festsetzung wird wie folgt geändert werden:……..sind folgende 
bauliche Anlagen unzulässig: 

• Land- und forstwirtschaftliche Betriebseinrichtungen, gartenbauli-
che Betriebseinrichtungen und sonstige bauliche Anlagen, die die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege beein-
trächtigen und das Orts- und Landschaftsbild verunstalten. 

Im Übrigen ist, aufgrund der Stellungnahme des Kreises Stormarn vor-
gesehen, die Fläche für die Landwirtschaft mit dem Planeinschrieb -1- 
im weiteren Verfahren als private Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Grün- und Weideland“ festzusetzen. Der Anregung wird also ge-
folgt, die Anlage und Errichtung von Weideunterständen ist dann unter 
den o.g. Voraussetzungen zulässig. 

b) Der Wunsch nach zulässigen zwei Vollgeschossen für den gesamten 
MD/2 – Bereich wird nicht entsprochen. Das bestehende zweigeschos-
sige historische Wohnhaus sowie das bereits beantragte neue zweige-
schossige Wohnhaus werden in ihrer Geschossigkeit planungsrechtlich 
gesichert. Sonstige Funktionsgebäude wie Ställe, Scheunen, Werkstät-
ten und auch die Verkaufseinrichtung u.a. benötigen nur ein Vollge-
schoss, der Wunsch auch für diese Gebäude zwei Vollgeschosse als 
Höchstmaß festzulegen ist nicht nachvollziehbar. Damit sind im Übrigen 
auch keine absoluten Höhenentwicklungen für bauliche Anlagen festge-
setzt. Der Anregung wird nicht entsprochen 

c) Der Anregung wird entsprochen. Da sich der Demeterhof einerseits in 
der Nähe zu einem landschaftlich sensiblen regionalen Grünzug und 
zum anderen im Mindestumgebungsschutz der Kulturdenkmäler der 
Parkanlage und des Gutshauses befindet, sollte die Obergrenze der  
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GRZ nicht ausgeschöpft werden. Innerhalb des festgesetzten MD/2 - 
Gebietes wird die zulässige GRZ jedoch um 0,1 auf 0,5 erhöht. Damit 
sind die maximalen Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung für 
Dorfgebiete (0,6) gem. BauNVO nicht ganz erreicht. 

d) Der Anregung den südwestlich gelegenen MD/2 – Bereich bis zum ang-
renzenden Gewässer auszudehnen, wird nicht gefolgt. Hier wäre der 
Eingriff in die Ziele der übergeordneten Planungen (regionaler Grünzug) 
am markantesten. Das bisher festgesetzte MD-Gebiet sowie die über-
baubaren Flächen stellen in diesem Bereich die Obergrenze der mögli-
chen Ausdehnung der Hofflächen nach Südwesten dar und sind durch-
aus großzügig bemessen. Auch nach § 35 BauGB „Bauen im Außenbe-
reich) könnten hier keine Baugenehmigungen in Aussicht gestellt und er-
teilt werden, da öffentliche Belange dagegenstehen (insbesondere die 
Darstellungen des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg sowie die 
Darstellungen des Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans des 
Planungsraums 1). 

e) Der Anregung wird entsprochen. Das Gehrecht für die Öffentlichkeit auf 
dem Gelände der Parkanlage als wichtige fußläufige Verbindung von 
Nord nach Süd und im Weiteren bis zur U-Bahn-Haltestelle „Buchen-
kamp“ genügt den Zielen, hier eine öffentliche Querungsmöglichkeit zu 
sichern. Das Gehrecht im Bereich des Demeterhofes kann entfallen. Zur 
Lage des Gehrechts zugunsten der Öffentlichkeit in der Parkanlage 
werden weitere Abstimmungen erfolgen. 

f) Baugrenzen definieren nach BauGB und BauNVO die so genannten 
„überbaubaren Grundstücksflächen“ – Hauptnutzungen und deren bauli-
chen Anlagen sind zwingend innerhalb dieser überbaubaren Grund-
stücksflächen zu errichten. Nebennutzungen und deren baulichen Anla-
gen, so genannte Nebenanlagen können auch im sonstigen Baugebiet 
errichtet werden, soweit der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt. 
Der wesentliche bauliche Bestand ist durch die Festsetzungen von 
überbaubaren Grundstücksflächen gesichert. Die Integration aller bauli-
chen Anlagen, also auch der Nebenanlagen ist nicht notwendig, da die-
se eben auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind. Dies schreibt der 
Bebauungsplan auch textlich fest. Der Anregung wird nicht gefolgt. Auch 
das angesprochene Kraftstofflager und das bestehende kleine Häu-
schen sind typische Nebenanlagen und bedürfen nicht der Sicherung 
durch eine festgesetzte Baugrenze. Auch Auslaufbereiche für Rinder 
sind auch ohne festgesetzte Baugrenzen bzw. überbaubare Grund-
stücksflächen zulässig. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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g) Der Bauantrag war dem Planungsbüro bisher nicht bekannt. Das Wohn-
gebäude wird entsprechend durch eine vergrößerte überbaubare Grund-
stücksfläche berücksichtigt. 

h) Einer Weidenutzung steht die Festsetzung einer privaten Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Eingrünung Demeterhof“ nicht im Wege. Zur 
Präzisierung wird die Zweckbestimmung wie folgt genauer gefasst. „Ein-
grünung Demeterhof – Grün- und Weideland“. 

i) Diese Anregung betrifft zwei Grundstücke am Greelskamp. Aufgrund 
des historischen Charakters und der Ensemblewirkung des kleinen 
Quartiers wurden hier Regelungen zur Erhaltung gem. § 172 BauGB ge-
troffen. Eine weitere moderne Bebauung der nicht bebauten Flächen 
würde die Charakteristik und die o.g. historische Ensemblewirkung 
nachhaltig stören. Den Anregungen wird nicht gefolgt, da hier der Erhalt 
der städtebaulichen und stadträumlichen Qualitäten der Vorrang vor 
dem Wunsch hier weitere bauliche Aktivitäten umzusetzen, eingeräumt 
wird. Es wird im Übrigen darauf verwiesen, dass eine der Ursachen für 
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 70A, die Entwicklung eines öko-
logisch – sozial orientierten Dorfprojektes auf dem Bereich des Instituts 
für Pflanzenzüchtung war. Hier stehen grundsätzlich Möglichkeiten zur 
Verfügung, in räumlicher Nähe Mitarbeiterunterkünfte zu errichten, zu 
mieten oder zu pachten. 

j) Da eine letztliche Überprüfung der hier getroffenen grünordnerischen 
und naturschutzrechtlichen Festsetzungen bzgl. ihrer Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung auf städtebauli-
cher und planungsrechtlicher Ebene nur schwer oder gar nicht möglich 
ist, wird vorgeschlagen, die zukünftigen Regelungen für diese Bereiche 
in weiteren Abstimmungen zwischen dem Fachdienst Planung und 
Umwelt der Stadt Ahrensburg, der unteren ggfs. auch der oberen Natur-
schutzbehörde, dem Betreiber des Demeterhofes, dem Grundeigentü-
mer und Verpächter (Stadt Hamburg) und dem beauftragten Planungs-
büro festzulegen. 

 
Alle Abwägungsvorschläge, die planungsrechtliche Auswirkungen auf die 
vorbereitende Bauleitplanung haben (Entwicklungsgebot), gelten für die 34. 
FÄ sinngemäß. 
 

 
 
 
H 


